
Informationen für Kunden und Geschäftsfreunde

Liebe Leserinnen und Leser,

ein heißer Sommer 2022 neigt sich dem 

Ende und auch bei der DKG gibt es 

große Fortschritte zu verkünden. So hat 

das Chemnitzer DKG-Team ein neues 

Büro auf dem Kaßberg bezogen. Mit 

mehr Platz und einladender Ausstattung 

können sich unsere Mandanten jetzt 

noch wohler fühlen.

Auch wurden die Arbeiten an unseren 

beiden Bauprojekten der Mehrfamilien-

häuser in Dohna und Freital vorange-

trieben.

In Dohna entstehen 14 neue Stellplätze 

für die Bewohner. Auch werden unter 

anderem die Fassade saniert und 

ehemalige Gewerberäume zu sechs 

modernen, teilweise Maisonette-

wohnungen umgestaltet und neu mit 

Fußbodenheizung, Balkonen und 

Terrassen ausgestattet.

Sie haben Interesse an unseren 

Immobilienprojekten und Dienst-

leistungen?

Kontaktieren Sie uns gern!

Nächste Mandantenveranstaltung: 

02.11.2022 – Verfügungen, Pflege  

und Erbschaft

Ihr Team der DKG

Editorial

Ausgabe Herbst/Winter 2022

Private Pflegezusatzversicherung
Lücke in der gesetzlichen Pflegeversicherung schließen

Fahrradboom 
Hochwertige Fahrräder richtig versichern

Nach einer Berechnung der gesetzlichen Krankenkasse DAK beträgt die 
 Finanzierungslücke bei den gesetzlichen Pflegeversicherungen dieses Jahr  
3 Milliarden Euro. Grund hierfür sind die deutlich höher ausgefallenen Zuschüsse 
für Heimbewohner, um deren Eigenanteile abzufedern.

Deutschland wird zum Fahrradland. Trotz Lieferengpässen wurden 2021  
2 Millionen EBikes und 2,7 Millionen Fahrräder ohne Motor verkauft. 

Und die Dämpfung der Eigenanteile ist 
auch bitter notwendig. Aktuell zahlen die 
Familien der Pflegebedürftigen bereits 
durchschnittlich 2.179 Euro pro Monat 
zum Pflegeheimplatz dazu, wenn sie 
nicht privat vorgesorgt haben.

Leider hat die Politik in der Vergangenheit 
immer die Notwendigkeit der privaten 
Vorsorge kleingeredet. Denn es ist Fakt, 
seit Einführung der gesetzlichen Pflege-
pflichtversicherung sollte unbedingt jeder 

Einige Fahrräder erreichen mittlerweile 
den Wert eines Kleinwagens, sodass 
sich die Frage nach dem passenden 
Versicherungsschutz stellt. Im ersten 
Schritt sollten Sie die Anschaffung Ihrer 
Hausrat melden. Hier können Sie Ihr 
Fahrrad auch gegen einfachen Dieb-
stahl versichern. Aber reicht das?

mit einer privaten Zusatzversicherung für 
den Fall der Fälle vorsorgen. Dies gilt so-
wohl für die stationäre als auch für die 
ambulante Pflegebedürftigkeit. Ansonsten 
drohen hohe Eigenbeteiligungen für den 
Betroffenen oder dessen Angehörige. 
Und dieses Kostenproblem wird sich 
noch deutlich vergrößern. Aktuell sind 
rund 2,5 Millionen Menschen 85 Jahre 
oder älter. Bis zum Jahre 2055 wird sich 
diese Gruppe auf 6,5 Millionen Personen 
fast verdrei fachen – und im gleichen 
Maße die Anzahl der Pflegebedürftigen. 

Abhilfe schafft hier eine eigene Vorsorge 
in Form einer privaten Pflegezusatz-
versicherung in ausreichender Höhe. 
Die Pflegezusatzversicherung wird als 
Pflegetagegeld mit laufenden Beiträgen 
angeboten oder als Pflegerente, wo 
auch Einmalbeiträge möglich sind. Gerne 
können Sie auch über die Möglichkeit 
einer Pflegeanwartschaft nachdenken. 
Hier erwerben Sie für wenige Euro im 
Monat das Anrecht auf diesen wichtigen 
Schutz und können diesen später,  
vor Pflegebedürftigkeit, ohne erneute 
Gesundheitsprüfung aktivieren.

Separate Fahrradversicherungen gehen 
deutlich weiter. Neben Unfall-, Sturz- 
und Vandalismus-Schäden ist sogar die 
Fehlbedienung gedeckt. Beim E-Bike 
wird zusätzlich Schutz für den Motor, 
den Akku und Steuerungsgeräte bei 
Feuchtigkeit und Elektronikschäden 
 geboten.
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Betriebsunterbrechung 
Die passende Deckung für jeden Betrieb

Betriebliche Krankenversicherung (bKV) 
Lösungen bei Fachkräftemangel

Wird der Geschäftsbetrieb durch einen 
Sachschaden beeinträchtigt oder unter-
brochen, zahlt die Betriebsunterbre-
chungsversicherung den entgangenen 
Gewinn und fortlaufende Kosten. Für 
Büro- und kleine Handwerksbetriebe 
reicht in der Regel eine kleine Betriebs-
unterbrechungsversicherung. Sie ist 
eine Ergänzung der Inhaltsversicherung 
über die dort versicherten Gefahren.  
Die Versicherungssumme entspricht der 
Inhaltssumme. Besteht eine separate 
Elektronikversicherung, muss die Summe 
bei der Klein-BU berücksichtigt werden.

Aktuell fehlen beispielsweise im Hand-
werk mehr als 250 000 Fachkräfte und 
es können bis zu 15 000 Ausbildungs-
plätze jährlich nicht besetzt werden. Ent-
sprechend muss davon ausgegangen 
werden, dass sich das Problem über die 
nächsten Jahre nicht lösen lässt. Und 
der Fachkräftemangel zieht sich bundes-
weit quer durch alle Branchen. 

Wenn die so dringend benötigten Fach-
kräfte am Arbeitsmarkt nicht frei verfüg-
bar sind und nicht einmal die Möglichkeit 
besteht, dieses Problem durch eigene 
Ausbildung langfristig zu lösen, dann 
bleibt nur eine weitere Möglichkeit:  
Betroffene Firmen müssen sich diese 
essentiell wichtigen Fachkräfte dort ab-
werben, wo sie sich aktuell befinden – 

Nach einem Sachschaden kommt es häufig zu einer Betriebsunterbrechung. 
Diese wirkt sich je nach Betriebsart und größe unterschiedlich aus. Die  
Ver sicherer haben für jeden Betrieb die passende Deckung.

Der Fachkräftemangel in Deutschland stellt laut Unternehmern mit Abstand die 
zukünftige Hauptgefahr für deren Firmen dar. Ohne geeignete Fachkräfte in 
ausreichender Stückzahl ist die geplante Weiterentwicklung der Unternehmen 
unmöglich und letztlich ist sogar das Weiterbestehen der Firma fraglich.

Für produzierende Be-
triebe empfiehlt sich 
die mittlere Betriebs-
unterbrechungsver-
sicherung. Die Ver-
sicherungssumme ent-
spricht dem Rohertrag, 
also Umsatz abzüglich 
Wareneinsatz. Die 
Haftzeit, das ist die Zeit-
spanne, in der ein Un-
terbrechungsschaden 

berücksichtigt wird, kann auf bis  
zu 36 Monate ausgedehnt werden.  
Die versicherten Gefahren können um 
 Elementarschäden, politische Gefahren, 
wie Streik oder Innere Un ruhen oder 
Sprinklerleckage erweitert werden. 
Schäden bei Zulieferern oder Abnehmern 
sind ebenfalls versicherbar.

Für das industrielle Geschäft gibt es die 
große Betriebsunterbrechungsversiche-
rung. Die Versicherungssumme wird 
 detailliert anhand der GuV-Rechnung 
ermittelt.

bei der Konkurrenz. Von allein wird dies 
nicht gehen, insofern müssen Leistungen 
geboten werden, welche die Konkurrenz 
noch nicht bietet. Nutzen Sie den Mehr-
wert einer betrieblichen Krankenver-
sicherung bKV und heben sich so vom 
Markt ab.

Mit einer bKV stärken Sie auch die Mit-
arbeiterbindung der eigenen Fachkräfte 
an ihr Unternehmen.

Eine alternde Belegschaft, häufig die 
Personen in einer Firma mit der größten 
Erfahrung, weist durchschnittlich einen 
höheren Krankenstand auf. Versuchen 
Sie, mit der bKV kostspielige krankheits-
bedingte Fehlzeiten durch eine bessere 
medizinische Versorgung zu reduzieren.

Für Wirtschaft und Unternehmen
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Cyberversicherung
Hilfe im Schadenfall
Das Risiko für Unternehmen, Opfer 
von Cyberkriminellen zu werden, 
steigt täglich. Assistanceleistungen 
sind Teil der Cyberversicherung und 
bieten einen hohen Mehrwert vor und 
nach einem Schaden. 

Unter Assistanceleistungen versteht 
man Dienstleistungen in Form von Hilfs-, 
Beistands-, Notfall-, Problemlösungs- 
und Serviceleistungen. Ganz konkret 
finden sich meist folgende Leistungen in 
der Cyberversicherung:

Krisenmanagement: strategische Be-
wältigung einer Cyber-Krise
Forensik: Ermittlung von Ursache, Aus-
maß und Folgen eines Cyberangriffs 
durch Spezialisten
Rechtsberatung: Prüfung des Sach-
verhalts und Beratung bei der weiteren 
Vorgehensweise
Krisenkommunikation: Abwehr oder 
Minderung eines Reputationsschadens.
Benachrichtigung: Einrichtung von Call 
Centern, Benachrichtigung von Behör-
den und Betroffenen
CyberKrisenprävention: Beratung zur 
Vermeidung von Schäden

Die angebotenen Assistanceleistungen 
sollten bei der Wahl des Cyberproduktes 
ein Auswahlkriterium sein.

Autoinhaltsversicherung
Werkzeuge versichern
Die Werte, die in einem Werkstatt
wagen vorhanden sind, erreichen  
oftmals hohe Summen. Eine Auto
inhaltsversicherung deckt Schäden 
durch Diebstahl und Unfall.

Werden Werkzeuge, Werkstücke, Er-
satzteile oder Waren aus den Fahr-
zeugen der Mitarbeiter gestohlen oder bei 
einem Unfall beschädigt, greifen weder 
die betriebliche Inhaltsversicherung noch 
die Kfz-Versicherung. Kostengünstigen 
Schutz bietet die Autoinhaltsversiche-
rung. Diese kann für Einzelfahrzeuge 
oder Flotten abgeschlossen werden. 
Achten Sie unter anderem auf die Nacht-
zeitklausel, um sicherzugehen, dass 
Ihre Werte auch bei einem nächtlichen 
Einbruch in Ihr Fahrzeug abgesichert 
sind.
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Unfallversicherung
Mitwirkungsanteil prüfen

Für Menschen mit Vorerkrankungen wie 
Diabetes oder einem Meniskusschaden, 
führt diese Mitwirkung schnell zu erheb-
lichen Leistungseinbußen.

Bis zu einem Mitwirkungsanteil von 25 % 
erfolgt generell keine Leistungskürzung. 

Wirken Krankheiten oder Gebrechen bei der Gesundheitsschädigung nach 
 einem Unfall mit, mindert sich im Falle einer Invalidität der Invaliditätsgrad 
 entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens.

In Premiumverträgen kann dieser Pro-
zentsatz bis auf 100 % erhöht werden.  
In diesen Verträgen erfolgt dann keine 
Anrechnung von Vorerkrankungen mehr. 
Gern überprüfen wir auch Ihren be-
stehenden Versicherungsschutz und  
passen ihn gegebenenfalls an.

Für Mensch und Familie
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Fragen und Antworten
Live aus der Schadenspraxis

„Ich habe mit meinem Auto einen 
Kratzer in ein anderes Auto gefahren. 
Darf ich jetzt weiterfahren, wenn ich 
einen Zettel mit meinen Daten hinter-
lasse ?“

Das sollten Sie unbedingt unterlassen. 
Sie müssen auf den Halter warten oder 
die Polizei unterrichten. Wenn Sie sich 
von der Unfallstelle entfernen, wird das 
als Fahrerflucht gewertet. Fahrerflucht 
ist eine Straftat und bei Straftaten leistet 
Ihre Kfz-Versicherung nicht. Der Schaden 
des Unfallgegners wird zwar bezahlt, 
aber der Versicherer kann bis zu einem 
Betrag von 5.000 Euro die Kosten von 
Ihnen zurückfordern. Die Vollkasko  ver-
sicherung wird für den Schaden an  
Ihrem Fahrzeug keine Entschädigung 
 leisten. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Ihnen der Führerschein entzogen werden 
kann. Bei höheren Schadenssummen 
droht je nach Landgerichtsbezirk außer-
dem eine Sperrfrist für die Neuerteilung 
einer Fahrerlaubnis. 

„Die Wartungsfuge unserer Dusche 
war beschädigt. Leider haben wir das 
erst festgestellt, als die angrenzende 
Wand komplett durchfeuchtet war. 
Wer bezahlt uns den Schaden?“

Die meisten Gesellschaften werden den 
Schaden ablehnen. Gestützt wird diese 
Vorgehensweise durch ein BGH-Urteil 
aus dem Jahr 2021. Die Dusche wird 
nicht als Bestandteil des Rohrsystems 
angesehen. Somit ist das Wasser weder 
aus Rohren oder damit verbundenen 
Schläuchen ausgetreten. 

„Ich bin ausnahmsweise mit dem 
Hund meines Nachbarn Gassi gegan-
gen. Leider hat der Hund einen Fahr-
radfahrer angefallen und hat diesen 
verletzt. Muss ich den Schaden be-
zahlen?“

Grundsätzlich gilt in der privaten Tier-
haltung die sogenannte Gefährdungs-
haftung. Das bedeutet, dass der Hunde-
halter auch für Schäden, die er nicht 
verschuldet hat, aufkommen muss. Hier 
leistet die Hundehalterhaftpflicht Ihres 
Nachbarn. Sollten Sie allerdings feste 
Betreuungszeiten mit Ihrem Nachbarn 
vereinbart haben, könnte rechtlich ge-
sehen ein Verwahrungsvertrag zustande 
gekommen sein. Dann haften Sie als 
Tieraufseher, wenn Sie ein Verschulden 
trifft. Dieses Risiko ist über Ihre Privat-
haftpflicht abgedeckt. 

„Ich habe den Tresorschlüssel unseres 
Bankschließfaches verloren. Wer zahlt 
den Austausch des Schlosses?“

In der Regel muss das Schloss nur aus-
getauscht werden, wenn eine Miss-
brauchsgefahr droht. In vielen Premium- 
Privathaftpflichten ist der Schaden mit-
versichert. Es gibt allerdings nach wie 
vor Verträge, in denen dieser Schaden 
nicht versichert ist.
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Passt Ihr Versicherungsschutz zu Ihrer 
persönlichen Situation? Die folgenden 
Beispiele geben Ihnen einige Inspirati
onen dazu. 

Schutz für Ihr Eigentum 
Ist Ihre Wohnung oder das Haus über 
längere Zeit nicht bewohnt? Ist Ihr Ge-
bäude eingerüstet? Sind erschwerende 
Risiken in der Nachbarschaft hinzuge-
kommen? Haben Sie alle Nebengebäude 
deklariert? Haben Sie Um- und Anbauten 
gemeldet? Fallen Gebäude unter den 
Denkmalschutz? Haben Sie größere 
Neuanschaffungen getätigt? Bewahren 
Sie Anschaffungsrechnungen und Wert-
nachweise unbedingt auf. Stimmen noch 
alle Versicherungssummen, sodass eine 
Unterversicherung vermieden wird? Haben 
Sie Elementarschäden mitversichert? Nur 
so sind beispielhaft Schäden durch Über-
schwemmung und Starkregen ver sichert. 
Melden Sie uns Veränderungen.

Halten Sie Ihre Verträge immer auf dem 
neuesten Stand. Durch fortlaufende Pro-
duktverbesserungen ist es etwa möglich, 
Schäden durch grobe Fahrlässigkeit mit-
zuversichern.

Beachten Sie aber auch die Sicherheits-
vorschriften Ihres Vertrages. Sie müssen 
beispielsweise dafür sorgen, dass wasser-
führende Anlagen und Einrichtungen, 
Dächer und außen angebrachte Sachen 
keine Mängel aufweisen.
 
Die richtige Haftpflicht 
Haben sich Änderungen in Ihrem famili-
ären Umfeld ergeben? Hat sich Ihr Fami-
lienstand geändert? Erzielen Ihre Kinder 
schon ein eigenes Einkommen, aber 
 haben noch keine eigene Haftpflichtver-
sicherung? Deckt Ihre Privathaftpflicht 
alle Hobbys und Tätigkeiten Ihres Privat-
lebens ab? 

Gesundheit und Leben
Sind Sie und Ihre Familie für das Alter 
und für den Fall von Krankheit, Berufsun-
fähigkeit und Tod in ausreichender Höhe 
abgesichert? Sind die Bezugsrechte in 
Lebensversicherungen aktuell und in 
 Ihrem Sinne geregelt? Sind Kinder oder 
ein Lebenspartner hinzugekommen? 

Beratung aus einer Hand 
Melden Sie uns bitte jede Veränderung 
Ihrer persönlichen Lebenssituation. Nur 
so können Sie sicher sein, dass Ihr Ver-
sicherungsschutz richtig geregelt ist. 
Wenn wir alle Ihre Verträge betreuen 
 dürfen, haben wir somit als Ihr persön-
licher Ansprechpartner auch den notwen-
digen Gesamtüberblick. 

Sprechen Sie uns bitte an, wenn wir 
Ihre vertragliche Situation prüfen oder 
aktualisieren sollen.

Wichtige Hinweise
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Sie wollen mehr wissen? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!

Impressum
Herausgeber:  
DKG Dresdner Konzeptberatungsgesellschaft mbH
Geschäftsführer: Martin Husse, Robert Memmler
Leubener Straße 96, 01279 Dresden
Telefon: (0351) 87323310
Telefax: (0351) 87323329
E-Mail: info@dresdner-konzept.de
www.dresdner-konzept.de

Statusbezogene Vermittlerangaben nach § 15 Ver
sicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV):
Status: Zugelassener Versicherungsmakler  
mit Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO
Registrierung: Registrierungs-Nr. D-Z0ZW-G7GVG-37
Statusbezogene Vermittlerangaben nach § 12  
Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV):
Status: Zugelassener Finanzanlagenvermittler/- 
berater mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO.
Registrierung: Registrierungs-Nr. D-F-144-A22A-86
Vermittlerregister (DIHK): 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., 
Breite Straße 29, 10178 Berlin. www.vermittlerregister.info

Redaktion/Konzeption:
Verantwortlich  
Meyer & Steinke-Meyer GbR
Marktstraße 15, 21423 Winsen

Wichtiger Hinweis:
Trotz sorgfältiger Prüfung der Informationen kann  
eine Garantie für die Richtigkeit nicht übernommen  
werden. Nachdruck, auch auszugsweise oder eine  
Vervielfältigung der Artikel über Print-, elektronische  
oder andere Medien nur mit schriftlicher Genehmigung 
der Redaktion. Artikel, Entwürfe und Pläne unterliegen 
dem Schutz des  Urheberrechts. Informationen und 
Preise ohne Gewähr. Für  unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Fotos wird keine Haftung übernommen.

Mitglied im Bundesverband 
Finanzdienstleistung e.V

Die vergangenen 12 Jahre waren geprägt von niedrigen Zinsen. Häuslebauer 
und Anleger konnten trotz gestiegener Preise ihren Traum verwirklichen. Lag 
der Zinsmittelwert 2021 noch bei 0,9 %, so steht er mittlerweile bei 3,2 %. So 
fragen sich immer mehr Interessierte, ob sich ein Kauf noch lohnt.

Immobilien im aktuellen Umfeld
Steigende Zinsen – Endet bald der Boom?

Beginnen wir mit den Lichtblicken: Die 
Dynamik, mit der die Zinsen seit März 
gestiegen sind, hat nachgelassen, so 
dass wieder mehr Planungssicherheit 
aufkommt. Die prophezeiten Pleitewel-
len für Anschlussfinanzierende werden 
ausbleiben. Denn die Kreditzinsen lagen 
vor ca. 10 Jahren sogar oft noch höher.
Und nicht zuletzt: Es wird weiterhin 

 Wohnungsmangel geben! Das Neubau-
ziel der Bundesregierung wurde wieder 
um ca. 100.000 Wohnungen verfehlt. 
Wohnungen werden weiterhin Mangel-
ware sein und Bestandsimmobilien 
mehr gefragt sein denn je.

Haben Sie keine Angst. Banken werden 
vorsichtiger, kalkulieren Risikokosten 
ein, erwarten mehr Eigenkapital und 
 sichern Ihnen damit Ihr Immobilien-
projekt bis zum Ende. Mit einem guten 
Finanzkonzept werden Sie auf auch wei-
terhin mit gutem Gewissen spannende 
Immobilienprojekte realisieren können. 
Wir helfen Ihnen dabei!

Ob Käufer oder Verkäufer: Sprechen Sie 
uns auf Ihre Projekte an. Wir begleiten 
Sie professionell.

Beim Wohl und der Gesundheit unserer Kinder ist das Beste gerade gut  
genug – mit einer privaten Krankenhauszusatzversicherung erhalten Sie  
die höchste Behandlungsqualität.

Kinder-Krankenzusatzversicherung
Die beste Versorgung im Krankenhaus ist bezahlbar

Es ist, wie es ist – als gesetzlich Kran-
kenversicherter ist man ein Patient  
2. Klasse und erhält nur eine Basisab-
sicherung – das leider auch im Kranken-
haus. Mit einer exzellenten stationären 
Krankenzusatzversicherung erhält Ihr 
Kind den Status eines Privatpatienten 
bei Krankenhausaufenthalten. Sie haben 
die freie Krankenhaus- und Arztwahl, 
Versorgung in Spezialkliniken und ein 
Ein- oder Zweibettzimmer.

Mit einem geringen Beitrag ergänzen  
Sie den Gesundheitsschutz. Schon für 
weniger als 10 EUR im  Monat bekommt 
Ihr Kind eine deutlich ver besserte 
 Versorgung. Eine rechtzeitige Antrag-
stellung sichert den günstigen Versiche-
rungsschutz, denn mit dem Antrag sind 
Gesundheitsangaben erforderlich. Wir 
empfehlen einen Tarif, der über die 
Höchstsätze der Gebühren ordnung der 
Ärzte hinaus leistet.

Ist in der Berufsunfähigkeitsversiche
rung (BU) eine rückwirkend befristete 
Anerkenntnis zulässig? 
Die folgende Leitsatzentscheidung des 
BGH betrifft die Beweislast für den Fort-
bestand einer krankheitsbedingten Be-
rufsunfähigkeit. Zur Erläuterung: Bei der 
Zahlung einer BU-Rente ist zu unter-
scheiden zwischen einer unbefristeten 
und befristeten Anerkenntnis der Berufs-
unfähigkeit. Bei einer befristeten Aner-
kenntnis wird die Rente nur für einen 
bestimmten Zeitraum gezahlt und  danach 
muss der Rentenempfänger einen neuen 
Leistungsantrag stellen, um weiter eine 
Rente zu bekommen. Die Beweislast liegt 
in diesen Fällen beim Rentenempfänger. 
Im verhandelten Fall war die Berufsun-
fähigkeit beim Abschluss der Leistungs-
prüfung entfallen und der Versicherer hat 
die befristete Anerkenntnis rückwirkend 
ausgesprochen. Hätte der Versicherer 
richtigerweise eine unbefristete Aner-
kenntnis ausgesprochen, läge die Be-
weislast bei ihm und er hätte eine Nach-
prüfung durchführen müssen. So lag die 
Beweislast beim Rentenempfänger. Der 
BGH hat nun entschieden, dass eine be-
fristete Anerkenntnis nicht rückwirkend 
abgegeben werden darf, da sich diese 
nur auf zukünftige Zeiträume erstrecken 
kann.
BGH vom 23.02.2022, Az. IV ZR 101/20 

Eine Bewerberin ist auch bei einem 
eintägigen unentgeltlichen Kennenlern
praktikum gesetzlich unfallversichert. 
Im vorliegenden Fall hat das BSG ent-
schieden, dass auch Bewerber, die ein 
unentgeltliches, eintägiges Kennenlern- 
Praktikum durchführen, unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
 stehen. Im vorliegenden Fall war die 
Praktikantin bei der Besichtigung des 
 Betriebs gestürzt und hatte sich den 
Oberarm gebrochen. Das BSG hat in 
 seinem Urteil festgestellt, dass die Prak-
tikantin einen Arbeitsunfall erlitten hat 
und nach Satzung der beklagten Berufs-
genossenschaft unfallversichert war. 
BSG vom 31.03.2022, Az. B2U 13/20 R

Recht & Gesetz


